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mann bei Haus und Hof, und kein Herr bei
Land und Leuten bleiben könne. "

Auf solche Klaaen verfaßte inail denn auch
neue und strengere Kriegsgesetze, oder segenannte
Ne i te rbe sta l l u ngen. Allein das gründlichste
Mittel, welches der Kaiser vorgeschlagen batte,
alle Werbungen auswärtiger Fürsten in Teutsch-
land gänzlich zu verbieten, konnte nicht durchge¬
fetzt werden. Die teutschen Fürsten behaupteten:
„Von Alters her sey es eine löbliche Art teutscher
Freiheit gewesen, um Ehre und Ruhm mit ritter¬
lichen Thaten fremden Herrschern, ohne alles Be¬
leidigen des Vaterlandes, zu dienen. Wenn dieser
Brauch aufgehoben werde, so werde der Kriegs¬
stand in Teutschland vernichtet, und zur Zeit der
Noth werde es an Kriegern fehlen." — Wir ver¬
nehmen in solchen Reden noch iinmer d,e Klänge
aus Tacituö Zeit, da die teutschen Jünglinge,
wenn in ihrem Stamme Ruhe war, durch Waf¬
fenlust getrieben, zi« solchen zogen, die im Kriege
begriffen waren. Die''er eingebohrne Sinn der
Waffen ist bis auf n heutigen Tag nicht aus
dem Volke gewichen.

Der Kaiser Mariinilian brachte im Jahr \5^5
die Wahl seines Sohnes Rudolf zum römischen
Könige zu Stande und starb ein Jahr darnach,
auf dem Reichstage zu Regensburg, an demselben
Tage und in derselben Stunde, als der Reichs-
tagsaöschied daselbst öffentllch bekannt gemacht
wurde.

Die lange Regierung dieses Kaisers hat den
Zunder neuer, gewaltsamer Erschütterungen in
Teutschland angehauft, und ist ein trauriger Be¬
weis, wie in schwierigen Zeiten Unentschiedenheit
und Trägheit fast schlimmer wirken, als selbst der
üble Wille. Dieser kann dem Kaiser Rudolf nicht


